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Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Erhöhung 
der Gehälter für Wissenschaftler, Ingenieure und 

Techniker in der Deutschen Demokratischen 
Republik.

Vom 9. Juni 1955
§ 1

Der § 8 Abs. 2 der Verordnung vom 28. Juni 1952 
über die Erhöhung der Gehälter für Wissenschaftler, 
Ingenieure und Techniker in der Deutschen Demokra
tischen Republik (GBl. S. 510) erhält folgende Fassung: 

„(2) Die erhöhten Gehälter werden von den Mini
stern, Staatssekretären und Leitern der zen
tralen Organe im Einzelfall im Rahmen der ihnen 
zur Verfügung gestellten Kontingente festgesetzt. 
Die Minister, Staatssekretäre und Leiter der zen
tralen Organe sind verpflichtet, über die Aus
lastung der Kontingente dem Ministerium für 
Arbeit und Berufsausbildung innerhalb von zehn 
Tagen nach Ablauf eines Kalenderhalbjahres 
(Bericht zu erstatten.“

§ 2
Der § 2 der Verordnung vom 28. Mai 1954 zur Ände

rung der Verordnung über die Erhöhung der Gehälter 
für Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker in der 
Deutschen Demokratischen Republik (GBl. S. 543) wird 
aufgehoben.

§ 3
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft,
Berlin, den 9. Juni 1955

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Ministerium für Arbeit 
Der Ministerpräsident und Berufsausbildung 

G r o t e w o h l  M a c h e r
Minister

Verordnung
zur Ergänzung der Verordnung über die Ausgabe 

von Personalausweisen der Deutschen Demo
kratischen Republik.

Vom 9. Juni 1955
Die Verordnung vom 29. Oktober 1953 über die Aus

gabe von Personalausweisen der Deutschen Demokra
tischen Republik (GBl. S. 1090) wird wie folgt ergänzt:

§ 1
Der § 11 der Verordnung wird durch Einfügung des 

nachfolgenden Buchst, d ergänzt:
,,d) sich ohne oder ohne gültigen Personalausweis 

im Gebiet der Deutschen Demokratischen Repu
blik aufhält.“

§ 2
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
(Berlin, den 9. Juni 1955

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident Ministerium des Innern 
G r o t e w o h l  M a r o n

Stellvertreter des Ministers

Dritte Durchführungsbestimmung* 10 § * 
zur Verordnung über die Neuregelung des Ab

schlusses von Einzelverträgen mit Angehörigen der 
Intelligenz in der Deutschen Demokratischen 

Republik.
Vom 15. Juni 1955

Auf Grund des § 11 der Verordnung vom 23. Juli 1953 
über die Neuregelung des Abschlusses von Einzelver
trägen mit Angehörigen der Intelligenz in der Deut
schen Demokratischen Republik (GBl. S. 897) wird im

* 2. DB (GBl. 1954 S. 132)


